
GewerkschaftlichesGrundsatzprogramm
Soztalpolitische Grundsäbe

OSWALD VO NELL- S}

Außer den ‚„ Wirtschaftspolitischen Grundsätzen“‘ hat der Münchener Grün-
dungskongrefs des w  GB auch „S0zlalpolitische Grundsätze‘®‘® beschlossen.
Diese gliedern sich Abschnitte; dem Original Tolgend werden SiC auch
ier römisch beziffert.

An die Spitze gestellt findet sıch die Umschreibung des sozıalpolitischen
Aufgabenkreises der Gewerkschaften Unter Sozlalpolitik verstehen SIC dabei
„„alle Maiinahmen un Bestrebungen der Gesellschaft die der Sicherung
der Kxistenz des arbeitenden Menschen und sSCINer FWFamilie, dem Schutze SC1-
Der Arbeitskraft, der Kxistenzsicherung der Arbeitsunfähigen un! unfrei-
willig. Arbeitslosen der Hebung des Lebensstandards dieser Gruppen
dienen und der VWüäürde des arbeitenden Menschen gerecht werden‘‘ (Abs. 2
Diese Begritfsbestimmung umfta{lst ZWA. nicht den Gesamtbereich der Sozial-
politik, kennzeichnet aber gut und treiffend den 1€ Gewerkschaften
mittelbar angehenden Teilbereich. Gut ıst auch die gegebene Zweiteilung
der sozialpolitischen Betätigung der Gewerkschaften, einerseıts ‚Selbst-
hilfe, Kampf die Verbesserung der Lebenslage und der Arbeits-
bedingungen der Arbeitnehmer mıiıt den sozialen Gegenspielern, den Arbeit-
gebern ®  D anderseits ‚„Beeinflussung der Gesetzgebung, damit diese den
zlalpolitischen Erfordernissen Kechnung trägt” mıiıt andern Worten In-
anspruchnahme der Fremdhilfe, 1ler des Gesetzgebers (Abs 3) Schlecht
formuliert und daher unklar ist Abs 1n heißt, die als Selbsthilfe--Orga-
nısatıonen entstandenen. Gewerkschaften ‚durch Krweiterung ihres
Aufgabenkreises ber diesen ihren ursprünglichen harakter hinausgewach-
sen° Gewiß haben die Gewerkschaften ı Lauf der Zeıit, eil AaUus 111-=

genden Gründen, A andern eil ach ihrem freien Krmessen, ihren Auf-
gabenkreis erweltert nıchtsdestoweniger haben S16 ihren „ UL
sprünglichen harakter als Selbsthilfebewegung der Arbeitnehmerschaft

bewahrt Auch dafß S16 den Gesetzgeber Anspruch nehmen, gegebe-
nenfalls untfier recht kräftigen Druck seizen, 1sT e1Nne Maßnahme SCHIELN-

Selbsthilfe der Arbeitnehmer „Uber ihren ursprünglichen harakter
hinausgewachsen“ sınd die Gewerkschaften un: das gilt nicht allein VOLL
den DGB-Gewerkschaften, sondern VOoO  e den Gewerkschaften allüberall
der freien Welt indem SIC sich nicht mehr auf sozialpolitische Ziele ı
CHSEIEN INn des Wortes beschränken, sondern mehr oder WENISCF a ]] as ı
Angriff nehmen, w as für den Arbeitnehmer ZU mindesten SCINCL

Kigenschaft als Arbeitnehmer VO  n} Bedeutung ist VWahrscheinlich wollte
Vgl dıese Zschr 164 (1959)
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1€es SE STwerden; schade,daß6S nicht klar ;ZU. Ausdruck gekommen ist
Auf den Wandel VO  > der „„kKlassischen“‘ ZUr „gefestigten“ Gewerkschaft?
wıird hier olfenbar nıicht angespielt. _

Gefordert wırd die „allseitige und uneingeschränkte Anerkennung des
Koalitionsrechts‘‘ eingeschlossen nıicht I11LUE „„d1e Freiheit un das Recht der
Arbeitnehmer, sich zusammenzuschließen“ sondern auch das Recht, ‚,ZUr
Selbstbestimmung des Aufgaben- und Pflichtenkreises das Recht des
Arbeitskampfes“‘ DieKoalitionsfreiheit ıst 11Bonner Grundgesetz (Art. G,
Abs 3) un War schon vorher ı Länderverfassungen anerkannt. die VeEI'-

fassungsrechtliche Anerkennung des Koalitionsrechts stillschweigend, WIC
1€ Gewerkschaften wollen, auch das Arbeitskampfrecht: (Streikrecht) ı sich
begreift, ist umstriıtten. Unbestritten un durch die Rechtssprechung des
Bundesarbeitsgerichtes der unzweldeutigsten Weise anerkannt ist das
Recht des sozlaladäquaten Arbeitskampfes Es ıst C111 mit Verfassungskraft
ausgestattetes Recht gleichviel ob INa  o iıhm Bestandteil des Koa-
litionsrechts selber sıeht, oder selbständig neben diesem steht

Selbstverständlich bleiben sehr viele Fragen offen, nıcht 1Ur ach den
Grenzen, die dem Arbeitskampfrecht muıt Rücksicht auftf das Wohl des (San-
ZeN Von Wirtschaft, Volk und Staat geseizt SE1IN INUSSCH, sondern auch das
dornige Problem der VO  —_ den Gewerkschaften nıicht ı gebührend SC-
schätzten negalıyen Koalitionsfreiheit, ohne die jedoch die posıtive Koa-
liionsfreiheit ı Koalitionszwang umschlagen, die Gewerkschaften also aus
freien Selbsthilfeorganisationen der Arbeitnehmerschaft sich Zwangs-
organısationen verwandeln würden. Man ann den Gewerkschaften nach-
fühlen, daß S16 aut die Nichtorganisierten, die, ohne sich den Kosten un
Mühen beteiligt haben, die gewerkschaftlichen KErfolge unbeschwert auch
tür sich vereinnahmen, nıcht gerade gut sprechen sınd Deswegen aber
die negatıve Koalitionstreiheit beseitigen, hieße für die Gewerkschaften,
Selbstmord begehen.

Die knappe Fassung der sozialpolitischen rundsätze Jlegt diesbezüglich
nichts test In dem seither verflossenen Jahrzehnt haben die Gewerkschaf-
ten begreiflicherweise -- azu gene1gt, die Koalitionsfreiheit und
das Arbeitskampfrecht i weıtest zulässigen INn auszulegen; CL 11 -

sten Konflhlikt ıst CS aber NUur seltenen Ausnahmefällen gekommen ®..
I8l hne das Wort gebrauchen, wird anschließen die ‚„Autonomte der

Sozialpartner proklamiert ‚„„Die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedin-

Vgl hlıerzu (‚ötz Briefs:un Emile Bouvıer SJ, Art ‚‚Gewerkschaften‘‘ ı Staatslexi-
konder Görresgesellschaft SIII (1959), 926f vgl uch VO. ert. ‚„„Von der klassıschen
ZULC gefestigten Gewerkschaft‘‘, Beıträge ZU.  _ Begegnung VO  — Kirche un VWelt, hrsg. VOon
der Akademieder 1Ö0zese Kottenburg, Nr. 2i (1955)

uch das Verhalten der Metall dem iıhr ungünstigen Urteil des Bundesarbeits-
gerıichts VOoO 31 1958, AZR 632/1%7 Sachen des Schleswig-Holsteinischen Streiks
berechtigt der Krwartung, dafß S16 War alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen will,
zugleich ber entschlossen ist, cdıe Rechts- und Friedensordnung der Gemeiinschaft i
bedingt wahren un den Rechtsboden auf keinen all verlassen.

-  x
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SCH.
Ner. elbst ra  - ort ıT dembarungen

scharf betontenNachsatz: „Dem haben Gesetzgebung und VerwaltungKech-
NUuns tragen””. hne Zweıiflel soll dadurch die Autonomie der Sozialpart-
NDNer als verfassungskräftiges Recht gekennzeichnet werden, das keiner
VWeise ZULC Verfü des Gesetzgebers (oder Sar der Kxekutive) steht. Der
Bereich dieser Autonomie ist eindeutigumschrieben: „Regelung der Lohn-
un Arbeitsbedingungen“‘ also immerhin NUur Ce1N klar abgegrenzter Aus-
schnitt aus dem außerordentlich ausgeweiteten Aufgabengebiet der (ZE2
werkschaften. Ebenso klar ist die Konsequenz dieser Autonomie gezogen:
‚„„Volle Selbstverantwortung“‘. Grundsätzlich besteht iber diese Autonomie
der Sozilalpartner auf Arbeitgeber- un Arbeitnehmerseite volle Überein-
stimmung. Rechtlich ist SIC unbestritten auch ı dem Sinn, dafß der Staat bei
Konflikten guten Dienste als Vermittler anbıeten kann, nıicht
aber W1e das der Weimarer Republik:der Fall WAar ZWaNgsSWeEISE
schlichten un die freieVereinbarung der Beteiligten durch SC1INEIN Schieds-
spruch ersetzen kannn# &.

Niemand ann verkennen, welch schwier1ige verfassungsrechtliche Fragen
diese Autonomie der Sozlalpartner aufwirft, und dafß S1IC der TatAur

terer Voraussetzung möglıch ist, daß dieSozialpartner ihre „Selbstverant-
wortung““ nıcht blofß als Verantwortung für und VOLr sich selbst, sondernals
VOo  —; ıhnen selbst tragende und daher nıcht auf andere Schultern abwälz-
are Verantwortung für das (Sanze verstehen und bereit sind, aus der Ver-
standenen Verantwortung heraus handeln.

Auf gewerkschaftlicher Seite bekennt i} S1C  h auch heute och 111 -=

geschränkt ZUr Autonomie der Sozlalpartner unter Ablehnung jeder Art VOoNn

staatlicher Finmischung, geschweige enn Zwangsschlichtung. Man wird
geben MUSSCH, da{fß dieGewerkschaften, die damit verbundeneVerantwor-
Lung bisher durchaus erns SCHOMMEN haben5. uch die Arbeitgeberseite
bekennt sich bis Au  (a Stunde unentwegt ZU Autonomie der Sozial partner,
doch ann INna  e sıch des Eindrucks nicht erwehren, da{fß sich 1ermanch-
mal blofßes Lippenbekenntnis handelt und INa insgeheim doch mıt
staatlichen Zwangseingriffen liebäugelt die Inan sich allerdings für en Be-
reich der unternehmerischen Entschlielungen mıt aller Entschiedenheit, ja
mit Entrüstung verbittet. _ An em ı diesemAbschnitt Gesagten: werden
die Gewerkschaften nicht rütteln lassen; S16 haben auch nıicht diemindeste
Veranlassung, VO  . sıch aus daran irgend eLiwas ändern. _

In dem Katalog der die Gestaltung des Arbeitsrechts 'géstellt('m Forderungen he1ißt
ausdrücklıich: „Zwangstarıfe sind unzulässıg"‘ 9 Zıffer 4; Uu. [}

Seine Verantwortung ernst nehmen besagt den ehrlichen Wiıllen, ıhr Genüge tun.
den Gewerkschaften ı gelungen ıst, mıiıt ihrenForderungen, insbesondere Lohn-

forderungen, 1 en vertretbaren TeENzZeEN bleıben, der ob belı iıhnen gelegentlich der
Wunsch der Vater des Gedankens W3a  i un S16 Forderungen für unbedenklich vertretbar
halten lıeß, miıtdenen die Leistungskraft der Wirtschaft ı VWiıirklichkeit überfordert WarLl,
Ist begreiflicherweise umstirı Zu dıeser Streitirage 1st hler nıcht Stellung ZU nehmen

348



297 nd solegung EIs schutzbedürftige Arbeitnehmergruppe
beı denen dieVoraussetzungen N  — tarifvertraglichen Regelung der Lohn-
und Arbeitsbedingungen fehlen®‘. s gibt eben Arbeitnehmergruppen, die
auch heute noch ZU Selbsthiltfe un Zzu der ihr entsprechenden Selbstverant-
wortung schwach un daher auf die Hılfe des Gesetzgebers aNnSgeW1LCSCHN
sind. Hier erweiıst sich die utonomie der Sozialpartner als (derzeit noch)
undurchfüihrbarund mu ß sıchdaher iin eben diesem Ausmaß CINe KEinschrän-
kung gefallen lassen: nichtsdestoweniger soll auch dieser Bereich ihr nıcht
völlig entzogen Se1IN., Darum ordern die Gewerkschaften, der Hes (Setzung
derMindestarbeitsbedingungen„maßgeblich beteiligt“ werden. In MAan-

chen Ländern (insbesondere USA un Frankreich) spielen staatlıch test-
gelegte Mindestlöhne C1iNe wichtigeRolle; der Bundesrepublik gibt CS

Vo  — Schutzbestimmungen zqgunsten VoO  — Heimarbeitern abgesehen ZUr DW E N A
Zeit nıchts Vergleichbares.

RAllgemeinverbindlicherklärung VO  — Tarifverträgen, wodurch auch
Nichtangehörige der Tarifparteien den Normen des Tariıfvertrags unterwor-
fen werden, W 16 S1C ach TVG unter bestimmten Voraussetzungen INUS-
iıch ist, e1Ne Einschränkung oder umgekehrt e1iNe Krweiterung (Überdeh-
NUNg) der Autonomie derSozialpartner bedeutet, wird INa verschieden be-
urteilen, JC ach dem Gesichtspunkt, unter dem ma  =) die Frage prüft. Man
würde erwarten, diesem Zusammenhang C111 Stellungnahme es DGB
ZUFT. Frage der Allgemeinverbindlichkeit iinden, aber die „Sozlalpoliti-
schen Grundsätze“ ‚erwähnen die Allgefiieinve‘rbindli(:hke‘it überhaupt nicht.
Da VO ihr der Bundesrepublik Nur sehr SDarsamcer Gebrauch gemacht
wird, ist das mehr e1iInNn Schönheitsfehler als 61nsachlicher oder Sar schwer-
wiegender Mangel; der systematischen Vollständigkeit allerdings

begljüßen‚ ;wenn diese Lücke geschlossen würde.

Besonders gewichtigist die Stellungnahme /AL Familienlastenausgleich.
Zutreffend wird festgestellt, da{fßs dem „Unterschied der Lebenshaltung e  a  ‚B
des unverheirateten Arbeitnehmers gegenüber dem verheirateten Arbeitneh-
mer, der für mehrere Kinder SOFSCH durch lJohnpolitische Ma{fß-
nahmen ‚„allein nıcht beizukommen ist“”, 168 nehr, ]IC mehr die Ent-
wicklung ] der Rıchtung desLeistungslohnes verläuft®. Der Ausgleich nuß
überbetrieblich erfolgen, neben steuerlicher Begünstigung durch „Gewäh-
rung Vvo Beihilfen“® So viel, gul Da E1IN Ausgleich nicht dadurch
standekommt, da{fß eLiwas gegeben wird, sondern Z Ausgleich be-
griffsnotwendig ZW CI gehören\,\ CINer,er eLIiwas abgibt, un eC1IN anderer, der
6s erhält, davon ist diesen „Sozialpolitischen Grundsätzen“‘
115 dieRedeW1C der sonstigenSffentlichen Diskussion.Nichtsdestoweni-
SEr verdient Anerkennung, da{ß sich die DGB-.Gewerkschaften ZUuU Famıi-

Vg [0]80! ertf ‚„„Fam: C, Familienunterhalt, Familienlohn.Familienausgleich‘“‘, Christ-e  Ü A  D  lich-soziale Werkhriefe Nr J9/30, erkgemeinschaft christlıcher Arbeiıtnehmer Gruppe
München (1957)
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lienlastenausgleich bekennen: der star ksi eine Gewerk-
schaft auf ihren jJungen Nachwuchs, also die unverheirateten Arbeitnehmer,
Zu nehmen CLWUNSCH ist,gehört schon EeELWAS dazu, CIHC Forderung autfzu-
tellen, die diesen Kreisen nıcht 1Ur nichts bietet, sondern unvermeidlich
auch Ina  w davon nicht redet VOoO  am iıhnen Opfer verlangt.

VI Die Ausführungen ZUL Sozialversicherung sınd nicht völlig durch-
dacht un ermangeln der Klarheit ‚„Vorsorge treffen für aAaNSCINES-

Lebensunterhalt der Arbeitsunfähigen und der ohne CISCHCS Verschul-
den Arbeitslosen““ ist 6116 heute nicht mehr ernsthaft bestrittene WKorde-
ru  9 die Frage annn DUr SCHN, W @T diese Vorsorge treffen soll und worıin SiIC

bestehen hat ach Abs soll der Staat diese Vorsorge treiffen, da-
durch C116 der Gesellschaft obliegende Verpflichtung 7U ertüllen. Bestehen
soll die Vorsorge 1 der Sozialversicherung; diese soll aber wiıiederum keine
Einrichtung des Staates, sondern „ CISENEAngelegenheit der Versicherten
unftier deren Selbstverantwortung‘” SC  E auch die mıt der Arbeitslosenver-
sicherung CHS verbundene Arbeitsvermittlung soll untier Selbstverwaltung
‚durch On den Gewerkschaften und den Vereinigungen der Arbeitgeber
benannte Vertreter‘® gestellt werden .

Der geforderte „Neuaufbau der Sozialversicherung‘ hat inzwischen längst
stattgefunden und sind ıhm bereits mehrere, ZU eıil recht tiefgreifende
Umbauten gefolgt. Von Abschlu{ß sıind WIL jedoch och weıt entfernt.
Kıs darum sehr erwünscht, wenNnn C1Ne Neufassung der ‚„Sozialpolitischen
Grundsätze®® ber Gemeinplätze W1C ‚„Dbeseitigung der Zersplitterung“
‚„zweckmälige Organisationsform un: ‚„‚ausreichende Leistungen hinaus-
gehend 611e gul durchdachte KRichtungweisung böte

uch die Forderung, das politische Risiko der „Massenarbeitslosigkeit”
AUS der Arbeitslosenversicherung herauszunehmen (Abs. 5DE ist 61 nıcht
Ende gedachter (Gedanke. Vollkommen richtig 1sT da{fß sechr oft „politische
Kreignisse und Fehler der Wirtschaftspolitik” die Schuld assehn wWEeEISECIN

Brachliegen on Arbeitskräften Lragen un!: die Arbeitslosigkeit daher durch
politische Mailsnahmen, insbesondere mı1ıt dem Instrumentarıum der Wirt-
schaftspolitik, bekämpfen ist Wenn daraus jedoch die Folgerung ZO-
SCH wird die Unterstützung solcher Arbeitslosen könne ‚nicht aus den Von

den Arbeitnehmern un Unternehmungen un!: Betrieben aufgebrachten Be1l-
ıragen gezahlt werden, sondern dafür habe ‚„der Staat die notwendigen
Mittel ZULE Verfügung stellen“® tehlt wieder einmal die Antwort auf die
Frage, woher der Staat diese Mittel nehmen soll Er wırd nicht anders kön-
NCN als ı irgendeiner orm auf die Leistungskraft der Wirtschaft zurück-
zugreifen; das aber ist die Leistungskraft er ı den Unternehmungen un

Iso nıcht Vertreter der Gewerkschaften un der Arbeitgebervereinigungen, sondern
VO.  =) diesen benannte Vertreter. Wen 1so vertreten diese? Offenbar handeln die Gewerk-
schaftften und Arbeitgebervereinigungen hıer ı Kepräsentanz der gesamten Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberschaft; demzufolge vertretien uch cdıie VO  S ihnen Benannten jeweiıls die
I1 Arbeitnehmerschafit bzw. dıe I Arbeitgeberschaft.
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Betrieben tatıgenMenschen. Wie man es drehen und wenden INnass
wırdıerdabei bleiben, dals diejenigen, 1e 1 Produktionsprozeis stehen,
auch diejenigen unterhaltenund mıt durchziehen INUSSCH, die, AaUus welchem
Grunde ı1LMNENL, nicht produktiv tätıg SCIMNn können. Den Vorzug verdient die-
JeENISC Technik der Finanzierung, die meiısten azu beiträgt, den Produk-
tionsprozeßs ı besseren Gang bringen nd dadurch die Arbeitslosigkeit

überwinden.
VIL Mit den Worten „Aufgabe des Staates Ist... CO beginnt auch der nächst-

folgende Abschnitt dieses Mal mıiıt vollem Recht weil ier Maflsnahmen
des Schutzes geht die der 'Tat Hoheitsaufgaben der öffentlichen Gewait
also des Staates sind Was hiler gefordert wırd Arbeitsschutz allgemei-
NCN, Arbeitszeitschutz, esonderer Schutz der weiblichen und jugendlichen
Arbeitnehmer ISt nıchts anderes als das, was die cehristliche Soziallehre,
insbesondere der Päpste Leo 111 un: 1US G} wıeder gefordert nat
un: Jlängst Allgemeingut der gesiıtteten Menschheit geworden 1ST

Bemerkenswert 1st cie Haltung ZUr Krwerbstätigkeit der Tral. IC W 1u11-

schenswert SC{ oder nıcht, wird nıcht entschieden: VO  n iıhr als Tatsache U

gehend werden die entsprechenden Maßnahmen gefordert. Darzu gehört die
Sicherstellung ausreichender Freizeıt ZULTF Krfüllung der Aufgaben als Frau
Un Mutter den DGB Gewerkschaften gilt sehr anders aqals en angeb-
ich „Ireien““ Gewerkschaften aul der anderen Seite des Eisernen Vorhangs
als selbstverständlich, daß cie verheıiratete Tau und Mutter nıcht kurzer-
hand qls Arbeitskraft behandelt un verschlissen werden soll

Weıl die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse zahlreiche ‚„Frauen und
ere bisher nicht erwerbstätige Personen 1115 Krwerbsleben“® LWUNSCH
haben, wird 611e verstärkte Uberwachung der Betriebe Bezug auf den Ar-
beitsschutz gefordert. O{ffenbar liegt der Gedanke zugrunde, da{fß dieser Per-
sonenkreIis niıcht oder jedenfalls och nıcht hinreichend imstande ıst,; sıch
selbst helfen und die Beachtung der Schutzvorschriften ı den Betrieben
durchzusetzen: deswegen mu dıe staatliche Aufsicht nachhelfen Um diese
Aufsicht wirksam machen, sollen die Zuständigkeiten zusammengelegt
und soll den Gewerkschaften bei den Arbeitsschutz- un Aufsichtsbehöi den
malßgeblicher Bintihufß gewährt W 6I den Obwohl inzwischen vieles geschehen
IsT sınd diese Forderungen auch heute noch zeitgemäls

VIIL Weitgehend überholt sınd dagegen die Forderungen, die sS1C  h autf
Vereinheittlichung des den Jahren durch Kingriffe der VOer-

sechiedenen Besatzungsmächte IC ihren Besatzungsgebieten un weılter
durch die Gesetzgebung der ochnıcht wıieder CHMILCILNSAMLEN Staats-

zusammengefalsten Länder heillosen Zersplitterung anheim-
gefallenen Arbeitsrechtes beziehen kın einheitliches Arbeitsgesetzbuch das
alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen zusammenfassen würde, haben WIL

ZWAaTr auch heute och nıcht un werden ohl auch nicht bald bekom-
INenNn ber die Verschiedenheit der den einzelnen Ländern der Bundes-
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dar Jer, 'as enn aup och
längstausgeräumt. uch die meısten er ı Al fern aufgefi'1 ten Einzel-
forderungen sınd inzwischen durch die Gesetzgebung erfüllts

Be1i etwaıgen Überprüfung der „Sozlalpolitischen Grundsätze‘“®wäre
dieser Abschnitt also VOoöllig NEeEUu fassen, nicht weil sich alsder Berich-
tigung bedürftig hätte, sondern weil die Ziele ı wesentlichen Ö]° =

reicht sind. Mindestens ı Bereich des Arbeitsrechts haben also die Gewerk-
schaften 1949 ihre Forderungen nicht überspannt, sondern ı der Tatpdie
Forderungen katalogisiert, deren KErfüllung fällig530 5

7

Rückblickend auft das (Sanze wird Inan feststellen INUSSCH, daß diese „ DO-
zialpolitischen Grundsätze‘“‘ nıchts Aufregendes oder SarUmstürzendes ent-
halten: w as darın steht, ist Gemeingut allerGewerkschaftsbewegungen der
freien VWelt uch die kommunistischen oder kommunistisch infizierten Ge-
werkschaften, WIC WIL 16 beispielsweise ı Frankreich un talien kennen,
verfahren ach diesen Grundsätzen,WEn S16 auch ı ihrer Zielsetzungweıt
darüber hinausgehen.Man könnte also versucht SCHH, sich dabei beruhi-
SCH, daß diıese Grundsätze mehr oder WEN1LSECI Selbstverständlichkeiten sind,
dıe 65 nıcht verlohnen, sıch Jänger bel ihnen aufzuhalten. E e a d a e ıa

Mit solchen Haltung würde INnanl sich leicht machen. Es handelt
sich nıcht irgendeine Sammlung VO Programmpunkten, sondern das
bei der Gründung des DGB beschlosseneun verkündete Grundsatzpro-
Tamnım, gENAUET gesprochen dessen sozlalpolitischen eil Daher genügt
CS nicht, miıt Beirledigung festzustellen, da{fß keinen Sprengstoff enthält,

ihm damıt Harmlosigkeit bescheinigen. Kıs au ß vielmehr dar-
autfhin geprüft werden, ob als sozialpolitisches Grundsatzprogramm ( S=

reicht, mıt anderen Worten ob 65 all das enthält, was e1nNe Gewerkschafts-
ewegung braucht, WISSCH, w as S1C sozlalpolitischenBereich ll
VWeiterhin ist prüfen, ob das Programm hinreichend wirklichkeitsbezogen
ist, VOoO  a der tatsächlich gegebenen gesellschaftlichen Lage ausgeht.und
qauftec1inNn realistisches Zael Inas c auch eın Nahziel, sondern E1n Fernziel
SC1H hinstrebt.

Was 1€s angeht sind erhebliche Mängel beklagen, Es hatden Anschein,
da{fß sich UNsSeTrE kontinental-europäischen Gewerkschaften allesamt nicht
genügend klar darüber sınd, W as S1C- wollen, die DGB-Gewerkschaften nicht
mehr und nıcht als alle anderen. Die US-amerikanischen Gewerk-
schaftften bejahen die vorgefundene kapitalistische Wirtschaft und Wırt-

Da: em Wortlaut Ziffer 8 dıe Rechtsstreitigkeiten aus der Sozialver-
versicherung nıcht den Arbeitsgerichten, sondern CISCHEHN Ddozialgerichten ugeWI16seCh WOI -
den sind, die ber gleichfalls verwaltungsmäßıig den Arbeıitsministerjen unterstehen, erfüllt
der. Sache nach vollkommen das, WOLIUNL den Gewerkschaften geht, nämlıch Sonder-
gerichtsbarkeıt der sogenannten ordentlıchen, verwaltungsmäßig den Justizministe-
1ehH unterstehenden (Zivil-)Gerichtsbarkeit. Y
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W1€e di ternehmer Profii sch nicht Anstößiges, sondern sind ı
Gegenteil der Meinung,der nternehmer se1 dazu da, Profiit machen;
worauf ankomme Sel, ih mıiıt allen Mitteln anzutreiben, möglichst 1el
Profit machen, ıhm annnbeiderTeilung der Beute ST0-
eren eıil abjagen Z können. Unsere Gewerkschaften dagegen haben
gelinde Esag stärkste Vorbehalte die kapitalistische Wirtschafis-
15C. WAar richten s1e ihre JTaktık Sanz auf diese Wirtschaftsweise als die E
1358! einmal gegebene CIMn das besagt aber keineswegs, daS16 bereitWAarcn,
sich, WIC die amerikanischen Gewerkschaften {un, mit ih identifi-
Zierelnl. Darum haben Autonomie. der Sozialpartner, Koalitionsfreiheit und
Arbeitskampfrecht fü uUuNnsere Gewerkschaften zutiefist anderen inn:
etzten Endessind S16 Instrumente, die azu dienen sollen, die bestehende
gesellschaftliche Ordnung überwinden, S1IC CLNC andere,bessere über-
führen.

Man mache den Gewerkschaftennicht den Vorwurf der Hinterhältigkeit:
S1iIC hätten sich dari.  ber i ihrem Grundsatzprogramm olfen aussprechen
müuüssen, stattdessen aberhielten S1C damıiıt hinter dem Berg. Diese Grund-
einstellung der kontinental--europäischen Gewerkschaften (auch die christ-
lichen, oder, solche bestehen, katholischen Gewerkschaften machen da-

DaVO  — keine Ausnahme)ıst jedermann bekannt;: für die Gewerkschaften selbst
aber ist SIC e1ne Selbstverständlichkeit, ber die Ina  S keine Worteverhert.
Nichtsdestowefiig’‚er Liegt 1er CIM Mangel VOrF, Dafßs die Gewerkschaften
insoweıt SaNZ Ubere'ins ti'nqmung aıt der christlichen Soziallehre, insbeson-
ere mıt den Sozialenzykliken Leos J1IL und VOT allem 1US XC von der “

bestehenden gesellschaftlichenOrdnung wegstreben, braucht ı der 'Tat nicht
ausdrücklichgesagt werden, ohl aber, wohin SIC streben un WLLE dıe

Ordnung aussehen soll, die INnan die Stelle der bestehendensetzen
will. Eben darüber findetsich aber ı den „Sozialpolitischen Grundsätzen“‘
schlechterdings Sar nichts. Schlägt INan ZULCUck den ‚„ Wirtschaftspoliti-
schen Grundsätzen‘‘ finden sich dort Va BCWISSC Andeutungen, 115-

besondere unter dem Stichwort „Demokratisierung der Wirtschaft‘®‘, miıt-
telst deren diepolitische Demokratieergänztun gesichert werdensoll, aber
auch das ist och bei weıtem eın gesellschaftliches Ordnungsbild, höch-
stens ıCIn Strich oder SINn Farbton solchen Bild

Das FehleneinNnes gesellschaftlichen Ordnungsbildes als richtungweiseqdes U  Z
Ziel kann sich aus vielen Gründen erklären. Um gerecht SCIN, wird1980578  f

en Gewerkschaften zugute halten INUSSCH, dafßz 1949 och stark unter
dem Druck der öte des Augenblicks stand un daher aum derLage
WAar, siıch ber eingesellschaftliches Ordnungsbild Gedanken YA machen;
insofern wird I1Han die „Sozlalpolitischen Grundsätze‘‘ VOoO  — 1949 eben doch
nicht den strengen Ma{f1ßstab Grundsatzprogramms anlegen dürfen, SO11-
ern !S16 mehr als Aktionsprogramm werten habenDarauf können sich
die Gewerkschaften aber ı Jahre 1959 nicht mehr berufen: was diesbezüg-

23 Sıcılilmmen 164, 11 35
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lich 1949 entschuldbarerweise unterblieben 1ST hätteinzwischen längstnach-
geholt werdenkönnen oder müßte Z mindesten jetz endlich nachgeholt
werden.

Der wahre Grund, 6S weder 1949 noch i dem seither verstriche-
NCN Jahrzehnt echten gesellschaftspolitischen Grundsatzprogramm
gekommen ist, dürftetiefer liegen. Eın gesellschaftliches Ordynungsbild äßt
sıch nıcht ı den leeren Raum hinein PFOjJIZLEFEN; Jät sich NUuUr VO  u der
bestehenden Ordnung ausgehend Sehen 19858 aber die Gewerk-
schaften die bestehende gesellschaftliche Ordnung richtig S WIEC SiCc wıirk-
lich ist? der unterstellen S16 nıcht vielmehr cdie gesellschaftliche Situation,
aus der heraus IC VOL hundert Jahren entstanden sind, als die selbstver-
ständlich auch heute och gegebene, ohne sich VEISCWISSECELN, ob S16 wirk-
lich heute och die gleiche ist oder sich vielleicht ı entscheidenden Stücken
gewandelt hat?

Die Gewerkschaften denken und ABICLECN och Schema der
Zwei-Klassen Gesellschaft un betrachten ungeachtet des starken Selbhbst-
und Machtbewulstseins, VO  = dem SsSiIC beseelt sınd die Arbeitnehmerschaft

och als die unterdrückte, entrechtete un: ausgebeutete Klasse. D)Da-
bei entgeht ihnen, WIC sıch uUllseIre Gesellschaft ıermehr VOIN I'ypus der
WEeI1-Klassen-Gesellschaft ZUE pluralistischen Gesellschaft entwickel+?. Lau-
tete früher die Frage: welche Vorstellung VO gesellschaftlicher Ördnung
ann INna  am der Unordnung der en Arbeitsmarkt zentrierten kapitalisti-
schen WEe1-Klassen-Gesellschaft entgegenstellen, diese eC1Nne echte
Ordnung überführen, geht 6S heute darum, siıch C116 Vorstellung
machen VO  — gesellschaftlichen Ordnung, die I1a  — der vielleicht och
größeren Unordnung der derzeitigen pluralistischen Gesellschaft entigegen-
stellen könnte, geordneten („organischen””) Pluralismus
kommen. Die Gewerkschaften werden darauftf hinweisen., da IC nıcht die

sınd, die sich bis jetzt och keine Vorstellung VO  — solchen
Ordnung erarbeitet haben; das Fehlen solchen Vorstellung, L:

der heutigen gesellschaftlichen Problematik adäquaten gesellschaftlichen
Ordnungsbildes, wıegt darum nıcht WEN1SEL schwer. och ie] schwerer aber
wiegt CS, da allem Anschein ach schließen diese Problematik
selbst be1i den Gewerkschaften och Sar nıcht erkannt 1sST

Das, Was die Gewerkschaften al gesellschaftspolitischen Ideen haben
(Demokratisierung der Wirtschaft Mitbestimmungsrecht | Überführung
Gemeinwirtschaft |), findet sich WIC bereıts erwähnt den ‚„ Wirtschafts-
politischen (1 undsätzen nıedergelegt Schon dieser äußere Umstand spricht
dafür, da{fß die gesellschaftspolitische Jragweite nıicht oder jedenfalls nicht
voll erkannt Ist Zweiftellos sınd Aufbau Klemente Ordnung,
nıcht der Wirtschaft alleıin, sondern der Gesellschaft ber SIC werden nicht
als solche nutzbar gemacht, sondern Gegenteil 188881 aller Gewalt die

Jerzu VO. Verf ‚„„Unsere Gesellschaft und iıhr xulturelles Gesicht‘‘, dıes Zschr. 16
(1958)
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hbeste ende Ordnunghineingezwängt. ANes gewerkschaftliche Denken,Pla-
NeHN un nternehmen gehtx der den Arbeitsmarkt zentrıerten (
sellschaft un: dem für S1C konstitutiven Lohnarbeitsverhältnis AaUus Da{fß die
gesellschaftliche Ordnung, WIC S16 über die Sklaverei hinaus ZULL. Hörigkeit
ber diese hınaus ZU zunächst I11UFr ormell freien, heute dank der g-
werkschaftlichen Selbsthilfe der Arbeitnehmerschaft auch tatsächlich
freien Arbeitsverhältnis geführt hat auch einmal darüber hinausführen
könnte, da{fß gerade das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer Adarüber
hınaus drängt sehen uULNSere Gewerkschaften och nicht In der Hıtze des
Gefechtes tehlt ihnen die uhe un Besinnhichkeit solche Gedanken
sich auszutragen und das, w as S16 wollen un Lun, richtig Ende denken

Mu{fßte den ‚, Wirtschaftspolitischen Grundsätzen angemerkt werden,
w1ıeweıt der DGB un Gewerkschaften hinter dem wirtschaftspoliti-
schen Programm der SPD, WI®G 65 Dortmund-Berliner Aktionsprogramm
nd iı den Reden ihres führenden Wirtschaftspolitikers Dr Heinrich Deist109
vorliegt, zurückgeblieben sind Mas auch VO diesen „SOzlalpolitischen
Grundsätzen“®‘® der Vergleich SCZOSCNH SE1IN dem Auftrag des Parteivor-
stands der SPD aufgestellten „Sozilalplan für Deutschland‘®°®. Wenn die-
SC bemerkt werden muÄflte: ‚„Darüber, welche Vorstellungen sich SC1IIH Ver-

VO  — anzustrebendenfasser un ers recht deren Auftraggeber
(Gestalt UllscIer gesellschaftlichen Ordnung machen, verrät der Sozlalplan
nichts‘ 11 mu den ‚„„‚Sozlalpolitischen Grundsätzen“‘ des DGB
das Gleiche gesagt werden 611 gesellschaftliches Ordnungsbild jehlt!

kın gesellschaftliches Ordnungsbild aufzustellen, mMag für 6C1116 FEinheits-
gewerkschaft schwerer SCIHhH als für Richtungsgewerkschaften. Solange die
Einheit autf den Tragpfeilern der Freiheit, Gerechtigkeit nd Menschen-
würde steht und nıcht den unmöglichen Versuch macht, auch diejenigen C11-

zubeziehen, bei denen das Wort „Freiheit“ SCLHEIL Sinn verkehrt hat (ze=
rechtigkeit und Menschenwürde aber miıt Füßen getreten werden, sollte
Man daran nıcht als unmöglıich verzweiteln Vergessen wWwIrL doch nıcht die
gesellschaftliche Ordnung, die WIL verwirklichen streben, soil das
olk umfassen. Solange daher dieses olk sıch AUS Mehrheit VO  . Grup-
PCH zZusammenSeTZzT, deren Ordnungsvorstellungen nicht allen Stücken
miteinander vereinbar sind kommt DU C1iNeCe gesellschaftliche Ordnung 1
Frage; die ungeachtet der bestehenden Meinungsverschiedenheiten VO  a allen
innerlich bejaht un! aANSCHOINLITL werden ann

Dr Heinrich Deıist, Freiheitliche Wır tschaftspolitik der Grenzscheide zwischen
West un Ost, Köln
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